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Verordnung der Marktgemeinde Thal gemäß § 24a Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 idgF. 
LGBl. Nr. 6/2020 über die 3. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 5.00  
 
Wortlaut 
 
§ 1 Allgemeines 
Gemäß § 24a Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 idgF. LGBl. Nr. 6/2020 wurde die 3. Änderung 
des Örtlichen Entwicklungskonzepts 5.00, bestehend aus dem ggst. Wortlaut und dem Örtli-
chen Entwicklungsplan 5.00 (3. Änderung), verfasst von DI Stefan Battyan, Ingenieurbüro für 
Raumplanung und Raumordnung, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz GZ.: 0752/2021, im Zeit-
raum von …..……….. bis …………….. zur allgemeinen Einsicht öffentlich aufgelegt und in der 
Gemeinderatssitzung vom …..……….. wie folgt beschlossen: 
 
§ 2 Änderung 
Der Örtliche Entwicklungsplan 5.0 wird im Osten des Örtlichen Siedlungsschwerpunkts Linak, 
im Bereich des Restaurants Thalersee, wie folgt geändert: 
(1) Im Änderungsbereich wird das Gerinne Thaler Bach entsprechend dem tatsächlichen 

Gewässerverlauf dargestellt (Änderung der Ersichtlichmachung) 
(2) Im Osten wird die Entwicklungsgrenze mit dem 10m Uferabstand zum Thaler Bach, ge-

messen ab Böschungsoberkante, festgelegt (ausgenommen jener Bereich der im Flä-
chenwidmungsplan als Bauland festgelegt ist). Aliquot wird das Gebiet mit baulicher 
Entwicklung – Funktion Wohnen im Ausmaß von circa 50m² erweitert bzw. im Ausmaß 
von circa 500m² zurückgenommen. (Anpassung an Uferabstand) 

(3) Richtung Norden wird die Entwicklungsgrenze von bisher naturräumlich absolut künftig 
als siedlungspolitisch absolut festgelegt. (Neuinterpretation Entwicklungsgrenze) 

(4) Im Süden wird die absolute naturräumliche Grenze um circa 5 Meter nach Süden verlegt 
und das Gebiet mit baulicher Entwicklung – Funktion Wohnen um circa 445m² erweitert. 
(projektbezogene Anpassung) 

(5) Der bestehende Parkplatz nördlich des Restaurants Thalersee wird im Ausmaß von circa 
2.980 m² als Eignungszone Verkehrsfläche festgelegt. (Anpassung an bestehende Nut-
zung) 

 
§ 3 Inkrafttreten 
Die Verordnung tritt mit dem auf die vierzehntägige Kundmachungsfrist folgenden Tag, das 
ist der ……………., in Kraft. Die bisherigen Bestimmungen treten zugleich außer Kraft. 
 
 
Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
(Matthias Brunner) 

Einlage als Verordnungsbestandteil: 
Örtlicher Entwicklungsplan 5.03 
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Verordnung der Marktgemeinde Thal gemäß § 38 Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 idgF. 
LGBl. Nr. 6/2020 über die Flächenwidmungsplanänderung 5.05 
 
Wortlaut 
 
§ 1 Allgemeines 
Gemäß § 39 Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 idgF. LGBl. Nr. 6/2020 wurde die Flächenwid-
mungsplanänderung 5.05, bestehend aus dem ggst. Wortlaut und dem Flächenwidmungs-
plan 5.00 (5. Änderung), verfasst von DI Stefan Battyan, Ingenieurbüro für Raumplanung und 
Raumordnung, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz GZ.: 0752/2021, im Zeitraum von …..……….. 
bis …………….. zur allgemeinen Einsicht öffentlich aufgelegt und in der Gemeinderatssitzung 
vom …..……….. wie folgt beschlossen: 
 
§ 2 Änderung der Ersichtlichmachung Gerinne 
(1) Auf den Grundstücken 1210/3 und 1212/1 KG Thal wird die Ersichtlichmachung Thaler 

Bach nach dem tatsächlichen Gewässerverlauf dargestellt. 
 
§ 3 Änderung Fall A – Baulanderweiterung und Verkehrsfläche (Erweiterung Seeterrasse und Steg) 

(1) Auf einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 1224 KG Thal wird die Ersichtlichmachung Ge-
wässer im Ausmaß von circa 401m² mit Bauland Allgemeines Wohngebiet mit einer Be-
bauungsdichte von 0,2 bis 0,6 sowie im Ausmaß von circa 271m² mit Verkehrsfläche 
überlagert. (Seeterrasse und Steg) 

(2) Jene neu ausgewiesene Baulandfläche im Ausmaß von circa 50m² im lärmbelasteten Be-
reich an der L-331 wird als Sanierungsgebiet - Lärm festgelegt. 

(3) Gemäß § 26 (2) Stmk. ROG 2010 wird für die übereinanderliegenden Nutzungen Folgen-
des festgelegt: 
a. Die Nutzung Gewässer darf in ihrer ökologischen und wasserwirtschaftlichen Funktion 
nicht beeinträchtigt werden. (Gewässererhaltung) 
b. Bauliche Anlagen in der Nutzungsebene Allgemeines Wohngebiet sind derart zu pla-
nen und auszuführen, dass diese jeweils über der Wasserfläche situiert sind. (Überbau-
ung des Gewässers) 

(4) Ein Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 
(5) Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik sind nicht erforderlich. 
 
§ 4 Änderung Fall B – Baulanderweiterung und Verkehrsfläche Parkplatz Thalersee und Umfeld 

(1) Eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 1210/3 KG Thal wird im Ausmaß von circa 747m² 
anstatt bisher landwirtschaftlich genutztes Freiland LF bzw. Verkehrsfläche für den ru-
henden Verkehr künftig als Bauland der Kategorie Allgemeines Wohngebiet mit einer 
Bebauungsdichte von 0,2-0,6 festgelegt. 

(2) Eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 1210/3 KG Thal wird im Ausmaß von circa 2083m² 
anstatt bisher landwirtschaftlich genutztes Freiland LF künftig als Verkehrsfläche für den 
ruhenden Verkehr (P) festgelegt. 

(3) Eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 1210/3 KG Thal wird im Ausmaß von circa 175m² 
anstatt bisher landwirtschaftlich genutztes Freiland LF künftig als Verkehrsfläche festge-
legt. 

(4) Ein Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 
(5) Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik sind nicht erforderlich.  
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§ 5 Inkrafttreten 
Die Verordnung tritt mit dem auf die vierzehntägige Kundmachungsfrist folgenden Tag, das 
ist der ……………., in Kraft. Die bisherigen Bestimmungen treten zugleich außer Kraft. 
 
 
Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
(Matthias Brunner) 

Einlage als Verordnungsbestandteil: 
Flächenwidmungsplanänderung 5.05 
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Erläuterungen 
 
Verfahren 
Siehe Deckblatt 
 
Die Änderungen werden im Vereinfachten Verfahren zur Änderung des Örtlichen Entwick-
lungskonzepts bzw. des Flächenwidmungsplans gemäß §§ 24a und 39 StROG 2010 durchge-
führt, da aufgrund der Bestandssituation (Gastronomie mit touristisch genutztem Umfeld), 
der Kleinräumigkeit (Uferbereich) und der Bestandserfassung baulicher Anlagen (Parkplatz) 
nur auf anrainende oder durch Straßen, Flüsse, Eisenbahnen und dergleichen getrennte 
Grundstücke Auswirkungen zu erwarten sind.  
 
Einwendungen und Stellungnahmen zur Auflage 
. 
. 
. 
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Allgemeine Erläuterungen 
Der Thalersee stellt einen bedeutenden Naherholungsraum von regionaler Bedeutung dar 
und soll durch den Neubau eines Restaurants einschließlich Attraktivierung des Umfelds auf-
gewertet werden. Aus diesem Grund hat die Stadt Graz als Eigentümerin des Areals einen 
baukünstlerischen Wettbewerb ausgelobt. Aus diesem Verfahren ging die Planung Architek-
turbüro Pittino & Ortner ZT GmbH als Sieger hervor. 
 

 
Abbildung 1: Lageplan, o.M. (Quelle: Marktgemeinde Thal) 

Im Rahmen des Bauverfahrens wurde festgestellt, dass bereichsweise die kleinräumige An-
passung des Flächenwidmungsplans 5.0 erforderlich ist, um eine Übereinstimmung zwischen 
Projekt und den Bestimmungen des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 zu gewährleisten. 
Hierfür ist auch die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 5.0 erforderlich. 
 
Konkret handelt es sich hierbei um folgende Planungsabsichten. Das Wettbewerbsprojekt 
sieht 

 südlich der Uferwand eine geringfügige Überbauung der Wasserfläche mit einer Ter-
rasse außerhalb von Bauland,  

 südöstlich des Restaurants die geringfügige Überbauung der Gewässerfläche mit ei-
nem barrierefreien Steg und 

 den Umbau des bestehenden Parkplatzes nördlich des Restaurants vor.   
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Bestandsaufnahme 
 
Situation 
Die Bestandssituation ist vom sanierungsbedürftigen Restaurant am Thalersee und der zu-
gehörigen Terrasse südlich des Restaurants einschließlich des zugehörigen Parkplatzes nörd-
lich geprägt. Der Thalersee ist im Bereich des Restaurants mit einer Böschungswand ausge-
führt. Östlich verläuft der Thaler Bach in räumlich beengter Situation. Der Änderungsbereich 
ist über die westlich angrenzende Landesstraße L331 – Thalerseestraße aufgeschlossen. 
 

 
Abbildung 2: Bestand, o.M. (GIS STMK.) 

 
Abbildung 3: Parkplatz Bestand, Begehung 01.04.2021 
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Abbildung 4: Bestand Weg und Uferzone, Begehung 01.04.2021 

 
Abbildung 5: Bestand Thalersee Richtung Südost, Begehung 01.04.2021 
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Abbildung 6: Bestand Ufer südlich Restaurant, Begehung 01.04.2021 

 

Überörtliche Bestimmungen 
 
Regionales Entwicklungsprogramm Steirischer Zentralraum (LGBl. Nr. 87/2016) 
Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsteilraum Außeralpines Hügelland, unterliegt je-
doch in Verbindung mit den Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzepts 5.0 der 
Marktgemeinde Thal (Teilfläche des Örtlichen Siedlungsschwerpunkts Linak) keinen flächen-
haften Beschränkungen. 
 
Im Bereich des Thalersees sowie der östlich angrenzenden Waldfläche ist eine Vorrangzone 
Grünzone festgelegt. Diese Vorrangzone wurde im Örtlichen Entwicklungsplan 5.0 konkreti-
siert und wurde im Detail etwas abgesetzt vom Bauland festgelegt. 
 
Als Grünzone gilt ferner die Uferzone beidseits des Thaler Baches im Ausmaß von 10m, ge-
messen an Böschungsoberkante. 
 
Es bestehen somit keine Widersprüche zum Regionalen Entwicklungsprogramm Steirischer 
Zentralraum (LGBl. Nr. 87/2016). 
 
Naturschutz 
Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet LS29 - Westliches Berg- und Hügel-
land von Graz und im Geltungsbereich der Alpenkonvention, ansonsten außerhalb von na-
turschutzrechtlich relevanten Bestimmungen. Die naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht 
ist im Projektgenehmigungsverfahren durch die Naturschutzbehörde festzustellen.  
 
Denkmalschutz 
Gemäß Ersichtlichmachung im Flächenwidmungsplan 5.0 und dem Denkmalverzeichnis des 
Bundesdenkmalamts sind keine Schutzgüter bekannt. 
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Wasserwirtschaft 
Der Thalersee gilt als  stehendes Gewässer und übernimmt insbesondere die Funktion des 
Hochwasserrückhaltes. Der östlich verlaufende Thalerbach ist hochwasserführend. Die der-
zeit bekannten HQ100/30- Anschlaglinien sind bereits im Flächenwidmungsplan 5.0 ersichtlich 
und bleiben von der Änderung unberührt.  
Darüber hinaus sind keine wasserwirtschaftlichen Schutzgüter bekannt. Die generellen was-
serwirtschaftlichen Interessen wie insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von Ober-
flächenwässern sind im Projektgenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
Verkehr 
Der Änderungsbereich ist über die L331 – Thalerseestraße aufgeschlossen. Aufgrund der 
bereits im Bestand gegebenen Nutzungen ist mit keinen Auswirkungen auf das überörtliche 
Straßennetz zu erwarten. Die Landesstraßenverwaltung ist im Projektgenehmigungsverfah-
ren einzubinden. 
 
Leitungen und sonstige Infrastrukturen 
Nördlich des bestehenden Parkplatzes verläuft eine Gashochdruckleitung (GHD). Der Lei-
tungsträger wird im Rahmen der Auflage eingebunden und ist auch im Projektgenehmi-
gungsverfahren einzubinden. 
 
Im Bereich des Restaurants Thalersee ist eine Sendeanlage (S) ersichtlich. Der Anlagenbe-
treiber wird im Rahmen der Auflage eingebunden und ist auch im Projektgenehmigungsver-
fahren einzubinden. 
 
 
Sonstige überörtliche Interessen sind nicht bekannt. 
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Örtliche Bestimmungen 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept 5.001 sind folgende, für touristische Bestrebungen rele-
vante Ziele und Maßnahmen (auszugsweise Zitate) festgelegt: 
 

Kurzfassung  

Der Tourismus beschränkt sich hauptsächlich auf den Tages- bzw. Ausflugstourismus (Naherholung) 

aus der Stadt Graz. […] Der Thalersee, der Golfplatz, die Langlaufloipen mit dem Rodelhügel, der Frei-

zeitpark bzw. Sportplatz und der Reitstall stellen die Freizeitattraktionen der Marktgemeinde Thal dar. 

 

3.6 Wirtschaft 

Ziel: Stärkung des Naherholungstourismus im Sommer wie auch im Winter und weiterer Ausbau der 

Unterbringungs- und Verpflegungsmöglichkeiten. 

 

Maßnahme: Die in der Gemeinde ansässigen Gastwirtschaften, als Eckpfeiler des Tagestourismus in 

Thal, sind zu unterstützen, bzw. auszubauen (Nächtigungsmöglichkeiten). 

 

Maßnahme: Erweiterte Bewerbung des Thalersees als Ausflugsziel für den Tagestourismus 

sowohl im Sommer als auch im Winter (zum Beispiel für Seniorenausflüge). 
 

In den Erläuterungen: 
Die Marktgemeinde Thal strebt das Ziel der Stärkung des Naherholungstourismus an. Die Marktge-

meinde fungiert als wichtiges Naherholungszentrum für die Stadt Graz und weitere Umlandgemeinden. 

Diese zum Teil intensiv genutzten Naherholungsmöglichkeiten im Südosten der Marktgemeinde Thal 

sind wie folgt: Der Landschaftsbereich Plabutsch sowie der Thalersee ist für den Sommerund Winter-

tourismus von großer Bedeutung und soll in Zukunft noch mehr genutzt werden. Dieser gegenständliche 

Bereich liegt im Einzugsbereich der Landeshauptstadt Graz und bietet sowohl für Graz als auch für Thal 

enorme wirtschaftliche Entwicklungspotentiale. Es liegen hier unterschiedliche Projekte vor, welche die 

Möglichkeiten der Nutzung für den Tourismus nachhaltig gewährleisten. Weitere Tourismusstandorte 

der Marktgemeinde sind die Freizeitanlage Thalersee, die großräumige Golfsportanlage in Windhof und 

die gut ausgebauten Langlaufloipen im Bereich der Landwirtschaftlichen Fachschule Hart. Insbesondere 

im Bereich des Thalersees wird der bestehende Erholungscharakter durch den bestehenden Landschafts-

typus besonders hervorgehoben. Die Freizeitnutzungen, welche eine große Bedeutung für die Wirtschaft 

der Marktgemeinde einnimmt, soll nicht durch weitere Baulandausweisungen eingeengt oder beein-

trächtigt werden. 

 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept 5.0 ist der Thaler See bis dato als zentrale touristische 
Infrastruktur angeführt. Da zum Zeitpunkt der Revision 5.0 die Ausbaupläne nicht bekannt 
waren sind darüber hinaus keine Festlegungen enthalten.  
 

Die ggst. Änderung stellt jedoch eine Konkretisierung der o.z. Maßnahme betreffend Stär-
kung des Naherholungstourismus im Sommer wie auch im Winter dar. 
 
Im Örtlichen Entwicklungsplan ist das Wohngebiet am 
Thaler See Teil des Örtlichen Siedlungsschwerpunkts 
Linak und als Funktion Wohnen festgelegt. Der Ände-
rungsbereich ist allseitig mit einer absoluten natur-
räumlichen Entwicklungsgrenze (3) – fehlende natur-
räumliche Voraussetzungen begrenzt. 
 
 
 
 
 

Abbildung 7: Örtlicher Entwicklungsplan 5.0  

                                                           
1
 Verfasser: TDC ZT GmbH, Hauptstraße 208, 8141 Premstätten 
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Begründung der ÖEK-Änderung 5.03 
 
Die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts erfolgt aufgrund folgender, wesentlich 
geänderter Planungsvoraussetzungen: 
 
1. Die Entscheidung, für einen Neubau des Restaurants Thaler See einschließlich 

Attraktivierung des Umfelds war zum Zeitpunkt der Revision 5.0 noch nicht bekannt. 
Dementsprechend sind die Nutzungsinteressen in der bisherigen Planung nicht berück-
sichtigt. 

2. Durch die Durchführung eines baukünstlerischen Wettbewerbs wurde eine hohe Pro-
jektqualität gewährleistet, wodurch eine wesentliche Aufwertung des gesamten Areals 
hinsichtlich Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität zu erwarten ist. 

3. Im Rahmen der Wettbewerbsorganisation hat die Marktgemeinde Thal die Inhalte des 
Örtlichen Entwicklungskonzepts 5.0 und Flächenwidmungsplans 5.0 bekanntgegeben 
und mitgeteilt, dass im ggst. Bereich keine Änderungen der Raumplanungsinstrumente 
beabsichtigt ist. Die nunmehr zutage getretenen Abweichungen zwischen Projektplanung 
und den Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzepts sowie des Flächenwidmungs-
plans sind allesamt geringfügig und dienen nachvollziehbaren Gründen: 

 Durch die Überbauung der Wasserfläche mit einer Terrasse soll die Aufenthalts- 
und Erlebnisqualität gesteigert werden. 

 Durch die Überbauung der Wasserfläche mit einem Steg soll die Barrierefreiheit 
des Rundwegs um den Thaler See ermöglicht werden. 

 Die Sanierung des Parkplatzes dient der räumlichen Verbesserung der Situation 
und der Anpassung an den Stand der Technik. 

4. Die Marktgemeinde Thal befürwortet diese Entwicklungsabsicht, da hierdurch eine deso-
late Bausubstanz beseitigt und durch eine hochwertige Lösung aufgewertet wird. Damit 
verbunden wird der Thaler See auch als lokal nutzbarer Naherholungsraum aufgewertet. 
Die Änderung dient insbesondere zur raumordnungsrechtlichen Absicherung des Wett-
bewerbsergebnisses im Hinblick auf die bereits beantragte Baubewilligung. 

 
Begründung zu § 2 ÖEK-Wortlaut und Entwicklungsplan 
Zu (1) Im Rahmen der Bestandsaufnahme zur ggst. Änderung wurde festgestellt, dass das 
ersichtlich gemachte Fließgewässer Thaler Bach nicht exakt seinem tatsächlichen Verlauf 
entspricht. Das Gewässer wurden nun anhand der Topografiekarte (GIS STMK) ersichtlich 
gemacht. 
 
Zu (2) Im Zusammenhang mit Abs. 1 wird auch der obligate 10m-Uferabstand, gemessen ab 
Böschungsoberkante, im Entwicklungsplan plangrafisch angepasst. Damit verbunden ändert 
sich die Entwicklungsgrenze geringfügig. 
 
Zu (3) Die bisherige Interpretation der nördlichen Entwicklungsgrenze (naturräumlich abso-
lut) ist hier nicht nachvollziehbar, da keine ökologisch wertvollen Bestände vorhanden sind. 
Aufgrund der bestehenden Parkplatznutzung wird nun eine absolute siedlungspolitische 
Entwicklungsgrenze mit der Planungsbegründung (1) Baulandbedarf unter Berücksichtigung 
vorrangiger Entwicklung in Siedlungsschwerpunkten festgelegt. 
 
Zu (4) Die Erweiterung der absolut naturräumlichen Grenze südlich des Restaurants am Tha-
ler See erfolgt im Sinne der Zielsetzung, im ggst. Bereich eine Überbauung der Wasserfläche 
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zu ermöglichen. Die 5m orientieren sich an der derzeitigen Projektplanung, welche eine Ter-
rasse mit einer Tiefe von circa 3,5m vorsieht und lassen kleinräumig (+1,5m) noch einen 
Handlungsspielraum offen. Zu dieser Erweiterung wird auch darauf hingewiesen, dass im 
Änderungsbereich keine natürliche Böschung vorhanden ist, wodurch sich die ökologische 
Sensibilität relativiert und eine Überbauung dieses Gewässers vertretbar ist.  
 
Zu (5) Zufolge einer älteren Hochwasseranschlaglinie ist derzeit nur eine Teilfläche des be-
stehenden Parkplatzes von der Eignungszone „Verkehrsfläche“ erfasst. Die Änderung sieht 
die Ausdehnung dieser Eignungszone in östliche bzw. nordöstliche Richtung vor, wobei der 
10m- Uferabstand zum Thalerbach von dieser Eignungszone freigehalten bleibt. 
 
 

Beurteilung der Umweltrelevanz 
Gemäß Leitfaden „SUP in der örtlichen Raumplanung, 2. Auflage“, hrsg. vom Amt der Stmk. 
Landesregierung – Fachabteilung 13B (nunmehr Abteilung 13) erfolgt die Beurteilung nach 
dem einschlägigem Ablaufschema. Beurteilungsgegenstand ist die Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzepts 5.03, nämlich 1.) die geringfügige Erweiterung der Wohnfunktion und 
2.) Anpassung der Eignungszone Verkehrsfläche an den tatsächlichen Nutzungsbestand. 
 

Änderungsfall Abschichtung 
Prüfung auf höherer 
Planungsstufe 

Kleinräumig 
Kleiner 3.000m² 

Keine Umwelt-
auswirkungen 

Eigenart  
unverändert 

1.) Erweiterung 
Wohnfunktion 

(-) (+) (-) (-) 

2.) Erweiterung 
Verkehrsflächen 

(-) (+) (+) Bestand (+) Bestand 

 
Da zumindest eines der möglichen drei Ausschlusskriterien zutrifft, sind keine weiteren Un-
tersuchungen erforderlich. 
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Begründung der FWP-Änderung 5.05 
 
Die siedlungspolitischen Überlegungen sind bereits im Rahmen der ÖEK-Änderung erläutert 
und bedürfen keiner weiteren Ausführungen.  
 
Zu § 2 (1) Berichtigung Gewässerverlauf Thaler Bach 
Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zur § 2 (1) der ÖEK-Änderung 5.03 verwiesen. 
 
 
Zu § 3 – Baulanderweiterung und Verkehrsfläche (Erweiterung Seeterrasse und Steg) 
Zu (1) Die Überlagerung der beiden Nutzungen erfolgt mit der Absicht im Sinne des Projekts, 
über der bestehenden Gewässerfläche eine Terrasse sowie einen Steg zu errichten. Die Fest-
legung von Bauland der Kategorie Allgemeines Wohngebiet erfolgt im Einklang mit der ÖEK-
Änderung 5.03 (Funktion Wohnen) und als Erweiterung des bestehenden Baugebiets. Die 
Bebauungsdichte 0,2-0,6 ist gebietstypisch und erfolgt in Anlehnung an das umliegende Bau-
gebiet.  
 
Die Festlegung der Verkehrsfläche erfolgt kleinräumig als Erweiterung der angrenzenden 
Verkehrsfläche und erfordert als solche keine ausdrückliche Übereinstimmung mit dem Ört-
lichen Entwicklungskonzept.  
 
Zu (2) Die Festlegung von Sanierungsgebiet Lärm erfolgt, da in diesem Bereich die im Allge-
meinen Wohngebiet zulässigen Lärmgrenzwerte (Leq = 45 dB (Nacht) bzw. Leq = 55 dB (Tag)) 
gemäß überschlägiger Lärmermittlung überschritten werden.  
 
Zu (3) Die Absicht der Flächenwidmungsplanänderung ist, die oben beschriebenen Bauab-
sichten raumordnungsrechtlich abzusichern und keinen Bauplatz im üblichen Sinn zu erzeu-
gen. Mit den ggst. Bestimmungen wird klargestellt, dass die Funktion des Gewässers nicht 
beeinträchtigt werden darf und bauliche Anlagen über der Wasserfläche zu errichten sind. 
Damit wird der Nutzungsrahmen durch die raumordnungsrechtlichen Möglichkeiten mög-
lichst präzise geregelt. 
 
Zu (4) Ein Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da die Kriterien gemäß § 40 (4) Stmk. ROG 
2010 für eine Bebauungsplanpflicht nicht zutreffen, im Nahebereich kein allenfalls fortzufüh-
render Bebauungsplan rechtswirksam ist und der Änderungsbereich kleinräumig ist. 
 
Zu (5) Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik sind nicht erforderlich, da das Baugebiet zumin-
dest teilweise bebaut ist, die weitere Bebauungsmöglichkeit ausnahmslos im Zusammen-
hang mit der Erweiterung des Restaurants Thalersees zu sehen ist und keine öffentlichen 
Interessen an der Verfügbarmachung dieses neuen Baugebiets bestehen. 
 
Zu § 4 – Erweiterung Verkehrsfläche und Umfeld 
Zu (1) Bei der Baulanderweiterung (anstelle bisher Verkehrsfläche bzw. Freiland) handelt es 
sich um eine redaktionelle Abrundung des bis dato nicht nachvollziehbar begrenzten Bauge-
biets östlich des Restaurants. Diese Baulanderweiterung ist zielführend, da diese Fläche nicht 
dem ruhenden Verkehr dient, sondern eher dem Umfeld des Restaurants zuzuordnen ist, 
woraus sich mittelfristig etwaige Bauinteressen ergeben, welche über die Verkehrsfläche 
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hinausgehen. Insbesondere ist die Fläche frei von HQ100-Gefährdungen und wird der 10m- 
Uferabstand zum Thaler Bach eigehalten. 
 
Zu (2) Die Änderung sieht ausnahmslos die Erfassung des bestehenden Parkplatzes vor. Die 
bisherige Abgrenzung des Parkplatzes beruhte augenscheinlich auf einer alten Hochwasser-
anschlaglinie und ist somit nicht mehr relevant. Allerdings wurde die Verkehrsfläche derart 
begrenzt, dass der 10m-Uferabstand zum Thaler Bach von der Widmung freigehalten und 
somit weiterhin im Freiland bleibt. 
 
Zu (3) Mit der Änderung wird der bestehende Verbindungsweg zwischen Parkplatz und dem 
Seerundweg erfasst. Gemäß Einreichprojekt ist an derselben Stelle ein barrierefreier Weg für 
den nicht motorisierten Verkehr geplant, welcher den Rundweg am Thaler See mit dem 
Parkplatz verbindet. Lage und Abgrenzung entsprechen dem Einreichplan laut Anhang.  
 
Zu (4) Ein Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da kein Bauland festgelegt wird. 
 
Zu (5) Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik sind nicht erforderlich, da kein Bauland festge-
legt wird. 
 
 
Büro Battyan, 04.05.2021 
Bearbeitung: Stefan Battyan, Stephan Zotter 
Datei: 503öek-505fwp-thalersee-wort-erlb-entwurf.docx 
 

 
Anhang:  
Luftbild und Digitale Katastermappe (GIS Steiermark) 
Einreichplan (Marktgemeinde Thal) 
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GOK
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432,08
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434,86

-2,10 =
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434,72

434,81

434,72

435,85
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434,17
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433,03
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436,79
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436,80
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+4,29

+7,66
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PV Fläche Brutto:

196,9 m2

PV Fläche Brutto:

135,1 m2

temporäre Einengung
bei Revisionsarbeiten
lt. IGBK

Trinkbrunnen

Poller

Poller

Fettabscheider NEU

Typ 7 - lt. Dimensionierung

Kücheplantung!

Knick Stüzmauer

Lichtpunkt

lt. E-Planung

Lichtpunkt

lt. E-Planung

Lichtpunkt

lt. E-Planung

Lichtpunkt

lt. E-Planung

Lichtpunkt

lt. E-Planung

Lichtpunkt

lt. E-Planung

Lichtpunkt
lt. E-Planung
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Revisionsarbeiten lt. Angabe IGBK

Geländer
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W
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BW Best.
BW Best. BW Best.

BW Best.
BW Best.

BW Best.

Schürfe

GstNr.:
1212/1

Bestandsgebäudekante lt. Vermessung

±0,00
+438,45
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Th
al

Niederspannungstrasse - BESTAND

lt. E-Werk Gösting

Niederspannungstrasse -

BESTAND

Wasserleitung Best.

SW Kanal - BESTAND

PVC 250

Niederspannungstrasse - BESTAND

FläWi Widmung Freiland

GRU
NDGRE

NZE

Gastgartenhütte-Ausschank

Baum
Bestand
ø=50 cm

GstNr.:
1208/4

GstNr.:
1208/3

GstNr.:
1208/7

GstNr.:
1203

GstNr.:
1210/2

GstNr.:
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eWasserleitung Best.

GstNr.:
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FläWi Widmung Bauland

UMKEHRSCHLEIFE BUS

Ausstieggstelle

Busse Restaurant Thalerse

EI
N

- 
un

d

AU
SF

AH
RT

 N
EU

Holzbrücke Bestand -

Anbindung Geh- und Radweg
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Neuer Standort

Hydrant

BARRIEREFREIER RUNDWEG - Optional

ZUGANG

RESTAURANT

W
EG 8,8%

W
EG

 10%

lt. Fa. IG
BK

ZUGANGSWEG

THALERSEESTRASSE SÜD

4. STUFE: -0,46

3. STUFE: -0,87

2. STUFE: -1,28

1. STUFE: -1,69

SEERUNDWEG: -2,10

BÖ
SC
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GRÜ

NT

ANPASSUNG AN

NATURGELÄNDE

BÖSCHUNG BEGRÜNT

Automatisch gesteuertes

Mobilelement

Spundwand lt. Statik

Spundwand lt. Statik

ÜBE
RL
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RG1.1

DH 436,80

SH 436,35

lt. IGBK

16 Fahrradabstell-Plätze
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SW Kanal - NEU
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ZUGANG
KÜCHE

VORPLATZ
236,60m²

10%

LIFT

RUHEZONE

MOBILE THEKE:
Wasser, Strom, etc
vorrichten!

EI
23

0-
C

3 Tische: Tischgröße 90x130cm für 4 Pers. =
12 Personen auf Seeterrasse 2. Reihe

3 Tische: Tischgröße 90x130cm für 4 Pers. =
12 Personen auf Seeterrasse 2. Reihe

Variante 4 Tische: Tischgröße 90x130cm für 4 Pers. =
16 Personen auf Seeterrasse 2. Reihe

DN 7,0m

MOBILE THEKE:
Wasser, Strom, etc
vorrichten!
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Seilzug-Beschattungssystem
27 Tische: Tischgröße 90x130cm für 4 Pers. = 108 Personen auf Seeterrasse

barrierefreier Rundweg

OPTIONAL
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RESTAURANT

15
 S

TG
13

,6
6 

/ 
35

,0
0

15
 S

TG
13

,6
6 

/ 
35

,0
0

Erdgeschoss:
BGF:  645,57m²
NNF:  538,75m²
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HKLST Schacht

ML 455/212
FPH 90

AK EG AK EG

10%

Arbeitraum Kettenbagger
26kW; 3,2m Br.; lt. IGBK

10%

SEETERRASSE
B: Holz-Terrassendielen
F: 131,0m²

Kabelverteiler

Bestand

VERSETZEN!

lt. E-Technik

Ferngas Ortsleitung Best.

FläWi Widmung Bauland

Telefonzelle
versetzen!

Fundament
E-Tankstelle

Bestand- VERSETZEN
Lt. E-Technik
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BESTAND
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FläWi Widmung Verkehrsfläche
FläWi Widmung Bauland

S1.3

DH 436,40

SHE 435,40

SHA 434,05

lt. IGBK
RG1.4

DH 436,40

SH 433,90

lt. IGBK

S1.5

DH 434,86

SH 433,96

lt. IGBK
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lt. IGBK

RG2.2

DH 434,72

SH 434,02

lt. IGBK

RG3.1

DH 436,36

SH 434,15

RG2.3

DH 434,80

SH 433,95
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EG_003

Erschl.
B: Feinsteinz.
F: 4,1 m2

RH: 2,60 m

EG_021

Erschl.
B: Feinsteinz.
F: 7,5 m2EG_002

Erschl.
B: Feinsteinz.
F: 12,7 m2

RH: 3,00 m

EG_007

UK Damen
B: Feinsteinz.
F: 6,8 m2

RH: 2,60 m
EG_005

UK Herren
B: Feinsteinz.
F: 9,5 m2

RH: 2,60 m
EG_009
Gang zur Küche
B: Linoleum
F: 17,7 m2

RH: 2,60 m

EG_008

Aufenthaltr. Pers.
B: Linoleum
F: 12,6 m2

RH: 3,00 m

EG_010

Büro Koch
B: Linoleum
F: 8,3 m2

RH: 3,00 m

EG_011

Büro Päch.
B: Linoleum
F: 8,9 m2

EG_021

Verleih
B: Feinsteinz.
F: 12,8 m2

RH: 3,00 m

EG_022

Verleih UK
B: Feinsteinz.
F: 13,8 m2

RH: 3,00 m

EG_006

Bad/WC Pers. Da.
B: Feinsteinzeug
F: 7,1 m2

RH: 2,60 m

EG_023

Öff. San. Hr.
B: Feinsteinzeug
F: 7,0 m2

RH: 2,60 m

EG_013

Kühlzelle
B: Beschichtung
F: 7,8 m2

RH: 3,00 m

EG_020

WC Barr. Frei
B: Feinsteinz.
F: 4,7 m2

RH: 3,00 m

EG_012

Küche
B: Beschichtung
F: 96,2 m2

RH: 3,00 m

EG_025

Öff. Barr. Frei
B: Feinsteinzeug
F: 4,9 m2

RH: 2,60 m

EG_004

Bad/WC Pers. Hr.
B: Feinsteinzeug
F: 5,8 m2

RH: 2,60 m
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SW Kanal - NEU
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Belichtungsnachweis:
Erforderlich lt. OIB:
12% von 13,80m² = 1,66m²
Vorhanden:
ML 455/212 = 9,65m²

Belichtungsnachweis:
Erforderlich lt. OIB:
12% von 12,80m² = 1,54m²
Vorhanden:
ML 170/130 = 2,21m²

Belichtungsnachweis:
Erforderlich lt. OIB:
12% von 12,60m² = 1,51m²
Vorhanden:
ML 200/212 = 4,24m²

Paneel
ML 400/212
FPH 90

Belichtungsnachweis:
Erforderlich lt. OIB:
12% von 8,30m² = 1,00m²
Vorhanden:
ML 260/212 = 5,51m²

FPH 90

Belichtungsnachweis:
Erforderlich lt. OIB:
12% von 96,20m² =   11,55m²
Vorhanden:
ML 260/212 = 23,00m²
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Entwässerung Holzterrasse über darunterliegenden Schotterkoffer - Fugenentwässerung!
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EG_015

Seminar Raum
B: Holzboden
F: 37,1 m2

RH: 3,00 m

EG_001

WF
B: Feinsteinz.
F: 14,6 m2

RH: 3,00 m
EG_014

Gastraum/Cafe
B: Holzboden
F: 185,6 m2

RH: 3,00 m

AR_01

Terrasse gedeckt
B: Holz-Terrassendielen
F: 103,7 m2

EG_024

Öff. San. Da.
B: Feinsteinzeug
F: 6,9 m2

RH: 2,60 m

EG_016
Garderobe
B: Holzboden
F: 10,8 m2

RH: 3,00 m

EG_026

WC Holding
B: Feinsteinzeug
F: 3,7 m2

RH: 2,60 m

EG_018

WC Da.
B: Feinsteinz.
F: 14,3 m2

RH: 2,60 m

EG_019

WC Hr.
B: Feinsteinz.
F: 14,1 m2

RH: 2,60 m

EG_023

Erschließung
B: Feinsteinzeug
F: 10,5 m2

RH: 2,60 m

Grundriss Erdgeschoss | 1:100

Lageplan | 1:1000
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Lageplan,
Grundriss Erdgeschoss;
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